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Gesetzestexte: Artenschutzrechtliche Vorschriften  
(Stand: 01.03.2010) 
  
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen):  
 
Artikel 12  
1. Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem 
für die in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen 
Verbreitungsgebieten einzuführen; dieses verbietet:  

a. alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur 
entnommenen Exemplaren dieser Arten;  

b. jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Überwinterung-und Wanderungszeiten;  

c. jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur;  
jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs-oder Ruhestätten.  
 
Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaaten Besitz, Transport, Handel oder Austausch und 
Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren; vor 
Beginn der Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon 
ausgenommen. 
 
Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie nach Absatz 2 gelten für alle 
Lebensstadien der Tiere im Sinne dieses Artikels.  
 
Die Mitgliedstaaten führen ein System zur fortlaufenden Überwachung des unbeabsichtigten 
Fangs oder Tötens der in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten ein. Anhand der 
gesammelten Informationen leiten die Mitgliedstaaten diejenigen weiteren Untersuchungs-
oder Erhaltungsmaßnahmen ein, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der 
unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine signifikanten negativen 
Auswirkungen auf die betreffenden Arten haben.  
 
Artikel 13  
1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ein striktes Schutzsystem 
für die in Anhang IV Buchstabe b) angegebenen Pflanzenarten aufzubauen, das folgendes 
verbietet:  

a. absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von 
Exemplaren solcher Pflanzen in deren Verbreitungsräumen in der Natur;  

b. Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder zum 
Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren solcher Pflanzen; vor Beginn 
der Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon 
ausgenommen.  

 
2. Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) gelten für alle Lebensstadien der 
Pflanzen im Sinne dieses Artikels.  
 
Artikel 16  
1. Sofern es keine anderweitige zufrieden stellende Lösung gibt und unter der Bedingung, 
dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der 
Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, 
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können die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des 
Artikels 15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne abweichen:  

a. zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume;  

b. zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung 
sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von 
Eigentum;  

c. im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt;  

d. zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 
Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich 
der künstlichen Vermehrung von Pflanzen;  

e. um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder 
Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier-und Pflanzenarten des 
Anhangs IV zu erlauben.  
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Vogelschutz-Richtlinie (V-RL, Richtline 79/409/EG der Kommission vom 02.04.1979  
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten):  
 
Artikel 5  
Unbeschadet der Artikel 7 und 9 treffen die Mitgliedstaaten die Erforderlichen Maßnahmen 
zur Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Artikel 1 fallenden 
Vogelarten, insbesondere das Verbot  

a. des absichtlichen Tötens oder Fanges, ungeachtet der angewandten Methode;  
b. der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der 

Entfernung von Nestern;  
c. des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem 

Zustand;  
d. ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut-und Aufzuchtzeit, sofern 

sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt;  
e. des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen.  

 
Artikel 9  
1. Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt, aus 
den nachstehenden Gründen von den Artikeln 5, 6, 7 und 8 abweichen:  

a. -im Interesse der Volkgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, -im Interesse der 
Sicherheit der Luftfahrt, -zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, 
Viehbeständen, Wäldern,  

b. Fischereigebieten und Gewässern, -zum Schutz der Pflanzen-und Tierwelt;  
c. zu Forschung-und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Bestände, zur 

Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen;  
d. um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder jede 

andere vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen Mengen zu 
ermöglichen.  

 
Artikel 13 
Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen darf in bezug auf die 
Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten [Anmerkung: aller im europäischen Gebiet 
der Mitgliedstaaten wildlebenden, heimischen Vogelarten] nicht zu einer Verschlechterung 
der derzeitigen Lage führen.  



Dr. Matthias Kaiser Seite 4 12.03.2010 

Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
 
§7 Abs. 2: 
Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen: 
1. Tiere 

a. wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos gewordene sowie tote 
Tiere wild lebender Arten, 

b. Eier, auch im leeren Zustand, sowie Larven, Puppen und sonstige 
Entwicklungsformen von Tieren wild lebender Arten, 

c. ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und  
d. ohne Weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse; 

2. Pflanzen 
a. wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote Pflanzen wild 

lebender Arten, 
b. Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen wild lebender Arten, 
c. ohne Weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten und 
d. ohne Weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse; 
e. als Pflanzen im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Flechten und Pilze; 

3. Art 
jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Bestimmung einer Art ist 
ihre wissenschaftliche Bezeichnung maßgebend; 
4. Biotop 
Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und Pflanzen; 
5. Lebensstätte 
regelmäßiger Aufenthaltsort der wild lebenden Individuen einer Art; 
6. Population 
eine biologisch oder geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art; 
7. heimische Art 
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges 
Wanderungsgebiet ganz oder teilweise 

a. im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte 
oder 

b. auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 
als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte oder 
durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im 
Inland in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population 
erhalten;  
8. gebietsfremde Art 
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur 
nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt; 
9. invasive Art 
eine Art, deren Vorkommen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets für die dort 
natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope oder Arten ein erhebliches 
Gefährdungspotenzial darstellt; 
10. Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
die in Anhang II, IV oder V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tier- und Pflanzenarten; 
11. prioritäre Arten 
die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten Tier- und 
Pflanzenarten; 
12. europäische Vogelarten 
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in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 
79/409/EWG; 
13. besonders geschützte Arten 

a. Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 
338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 
3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 
27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 
8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind, 

b. nicht unter Buchstabe a fallende 
a. Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 

sind, 
b. europäische Vogelarten, 
c. Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

aufgeführt sind; 
14. streng geschützte Arten 
besonders geschützte Arten, die 

a. in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b. in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c. in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 aufgeführt sind; 

 
§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 
 
(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören  

(Zugriffsverbote). 
 
(4) Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung und die Verwertung 
der dabei gewonnenen Erzeugnisse den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten 
Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und 
dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute 
fachliche Praxis, verstößt sie nicht gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote. 
Sind in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, 
betroffen, gilt dies nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
durch die Bewirtschaftung nicht verschlechtert. Soweit dies nicht durch anderweitige 
Schutzmaßnahmen, insbesondere durch Maßnahmen des Gebietsschutzes,  
Artenschutzprogramme, vertragliche Vereinbarungen oder gezielte Aufklärung sichergestellt 
ist, ordnet die zuständige Behörde gegenüber den verursachenden Land-, Forst- oder 
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Fischwirten die erforderlichen Bewirtschaftungsvorgaben an. Befugnisse nach Landesrecht 
zur Anordnung oder zum Erlass entsprechender Vorgaben durch Allgemeinverfügung oder 
Rechtsverordnung bleiben unberührt. 
 
(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne 
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, 
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 
und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere 
auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender 
Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten 
die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
 

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich 
vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher 
Schonung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im 
notwendigen Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöteten 
Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang IV Buchstabe a der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundigen Person der für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen. 
 
 

§ 45 Absatz 7 
Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie 
im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den 
Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. 
Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 
79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein 
durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 


